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die in ihrer äußeren Begehungsweise 
dem Wortlaut eines gesetzlichen Tat
bestandes entspricht, jedoch die Aus
wirkungen der Tat auf die Rechte und 
Interessen der Bürger oder der Gesell
schaft unbedeutend sind. Unbedeutend 
sind die Auswirkungen dann, wenn 
diese für die Handlung nicht bestim
mend sind, sondern das Bestimmende 
der Handlung vielmehr in der Verlet
zung der äußeren Ordnung oder Diszi
plin besteht. So können z. B. Weg
nahme- oder Zueignungshandlungen 
formell den Tatbestand eines Diebstahls 
erfüllen, brauchen aber ihrem materiel
len Gehalt nach keine Straftat darzu
stellen. So stellt z. B. die Wegnahme 
eines Scheckheftes materiell keine Straf
tat dar (vgl. OGNJ 1972/15, S. 458). Tre
ten durch eine vorsätzlich falsche Aus
sage (§ 230) keine schädlichen Auswir
kungen ein, ist zu prüfen, ob die Vor
aussetzungen des § 3 gegeben sind, so 
z. B. wenn die falsche Aussage nicht be
weiserhebliche Tatsachen betrifft. Ob 
die Auswirkungen unbedeutend sind, 
läßt sich nicht allein an Hand der rech
nerischen Höhe des Schadens entschei
den, sondern nur unter Berücksichti
gung der gesamten Umstände der Hand
lung.

3. Neben der Schwere der Auswir
kungen sind auch andere objektive Um
stände zu berücksichtigen, die in § 3 
nicht ausdrücklich genannt sind. So 
schließt eine große Intensität der Tat
begehung die Anwendung des § 3 aus, 
auch wenn die tatsächlich verursachten 
Auswirkungen nur unbedeutend sind.
§ 3 ist in der Regel nur auf einmalig 
begangene Handlungen anwendbar. Die 
wiederholte Begehung solcher gering
fügiger Handlungen macht es erforder
lich, sie als Straftaten (in der Regel als 
Vergehen) zu verfolgen.

4. Ob eine Handlung unbedeutend 
und deshalb keine Straftat ist, läßt sich 
nicht allein unter Berücksichtigung ihrer 
Auswirkungen und anderen objektiven

Umstände entscheiden. Auch die Schuld 
muß unbedeutend sein. Da es sich bei 
den zur Entscheidung stehenden Hand
lungen, insbesondere den Entwendungs
handlungen, meist um einfache Verhal
tensweisen handelt, lassen sich vielfach 
aus der Schwere der Auswirkungen und 
der Intensität der Handlung Rück
schlüsse auf den Grad der Schuld zie
hen. Bei Handlungen mit größerer In
tensität wird daher im allgemeinen die 
Schuld größer sein. Auch die fortlau
fende Begehung geringfügiger Hand
lungen erhöht die Schuld. Es gibt aber 
auch Handlungen, bei denen sich der Um
fang der negativen Auswirkungen und 
das Ausmaß der Schuld nicht decken, 
sondern erheblich voneinander abwei
chen. Das ist vor allem der Fall, wenn 
der Täter sein Ziel nicht erreicht oder 
wenn der herbeigeführte Schaden so
fort wieder beseitigt wird. In solchen 
Fällen kann eine Straftat vorliegen, weil 
das Verschulden nicht unbedeutend ist.

5. Wenn auch die in Abs. 1 genannten 
Handlungen keine Straftaten sind, kann 
dennoch der Rechtsverletzer für solche 
Verhaltensweisen rechtlich verantwort
lich sein. Nach Abs. 2 sind die Arten 
der rechtlichen Verantwortlichkeit an
zuwenden, die dem Charakter der 
Rechtsverletzung am besten entsprechen. 
Diese können nur dann angewandt wer
den, wenn die gesetzlichen Vorausset
zungen vorliegen. Absatz 2 bildet also 
keine selbständige gesetzliche Grundlage 
für die Anwendung von Ordnungsstraf
maßnahmen oder von materieller bzw. 
disziplinarischer Verantwortlichkeit. Er 
ist auch keine Rechtsgrundlage für die 
Übergabe der Rechtsverletzung an ein 
gesellschaftliches Gericht. Der Geschä
digte kann daher nicht nach Abs. 2 bei 
einem gesellschaftlichen Gericht bean
tragen, den Rechtsverletzer rechtlich zur 
Verantwortung zu ziehen.

6. Ergeht eine Entscheidung auf der 
Grundlage des § 3, sollte das entschei
dende Organ prüfen, ob Maßnahmen
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